
DER eRECHNUNG READINESS CHECK: ERSTE 
EINSCHÄTZUNG IHRES HANDLUNGSBEDARFS 

Schon ab 2025 müssen inländische Unternehmer in der Lage sein, Rechnungen in einem  
strukturierten elektronischen Format zu empfangen und zu verarbeiten. Die Anpassung der bis-
herigen Rechnungsprozesse an die vom Gesetzgeber angestrebten volldigitalisierten Systeme 
setzt dabei zunächst eine sorgfältige Analyse der bisherigen Abrechnungs- und Rechnungs-
eingangsprozesse voraus, um abschätzen zu können, in welchem Umfang technische und  
personelle Ressourcen für die Umstellung erforderlich sind. Der RSM Ebner Stolz eRechnung 
Readiness Check ermöglicht eine schnelle Ersteinschätzung Ihres Handlungsbedarfs im  
Hinblick auf die Einführung der eRechnung. 

Gerne führen wir den eRechnung Readiness Check 

kurzfristig mit Ihnen durch. Sprechen Sie uns an 

(vida@eb ner stolz.de)!

WORUM GEHT ES?

Mit dem Wachstumschancengesetz wird in Deutsch-

land erstmals die obligatorische elektronische Rech-

nungsstellung in einem strukturierten elektronischen 

Format für bestimmte Umsätze eingeführt. Diese Ver-

pflichtung besteht für im Inland steuerbare Umsätze 

zwischen inländischen Unternehmern und gilt grund-

sätzlich ab dem 01.01.2025. 

Aus Vereinfachungsgründen dürfen Unternehmer für 

in 2025 und 2026 ausgeführte Umsätze übergangswei-

se bis zum 31.12.2026 grundsätzlich weiterhin andere 

Rechnungsformate einschließlich der Papierrechnun-

gen verwenden.  

Hinweis: Unabhängig davon muss jeder inländische 

Unternehmer allerdings ab dem 01.01.2025 in der 

Lage sein, eRechnungen zu empfangen und zu  

verarbeiten. Weitere Informationen zur Einführung 

der eRechnung finden Sie hier.
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SCHNELLE ANALYSE DES HANDLUNGSBEDARFS 

MIT DEM eRECHNUNG READINESS CHECK

Abhängig von der bisherigen Umsetzung der Prozesse 

für elektronische Rechnungen kann der Zeit- und Res-

sourcenaufwand für die gesetzlich vorgeschriebene 

Umstellung auf die Verwendung und Verarbeitung von 

eRechnungen erheblich sein. 

Mit unserem RSM Eber Stolz eRechnung Readiness 

Check erhalten Sie auf Basis der Ausgangslage in Ihrem 

Unternehmen eine schnelle Einschätzung des individu-

ellen Handlungsbedarfs zu einem Pauschalpreis. 

Für die Erhebung des Ist-Zustands der Rechnungspro-

zesse führt ein Umsatzsteuerexperte aus unserem 

Haus mit Ihrem Ansprechpartner aus dem Rechnungs-

wesen oder der Steuerabteilung ein strukturiertes Inter-

view zu Ihren Rechnungsprozessen. 

Unserem eRechnung Readiness Check liegt ein eigens 

entwickeltes toolbasiertes Scoring-Modell für Ihre  

Antworten zu Grunde. Dies ermöglicht eine automati-

sierte Auswertung Ihrer Antworten verbunden mit einer 

Einordnung, ob hoher, mittlerer oder geringer Anpas-

sungsbedarf an den Prozessen Ihres Unternehmens 

besteht.

Auf dieser Grundlage erhalten Sie im Anschluss an  

das Interview Ihre individuelle Auswertung. Diese ent-

hält eine Checkliste mit den bei Ihnen erforderlichen 

Maßnahmen in den Kategorien Rechnungseingang, 

Rechnungsausgang und technische Umsetzung. 

Gerne stehen wir Ihnen über die Ersteinschätzung  

hinaus bei den weiteren Schritten zur Einführung der 

eRechnung in Ihrem Unternehmen zur Verfügung.
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ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner 

stehen Ihnen bei Fragen zur eRechnung 

jederzeit gerne zur Verfügung. Zudem 

können Sie sich auch gerne an unsere Umsatzsteuer-

experten wenden. 
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ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner bei 

RSM Ebner Stolz stehen Ihnen bei Fragen  

zu unserem Leistungsangebot jederzeit

gerne zur Verfügung. Zudem können Sie sich auch ger-

ne an unsere Umsatzsteuerexperten wenden.


